






Für wos braucht ma 
Asylverfoahn? Schickts 
de glei zruck!

Ein/e Ausländer/in, der/die seinen/ihren rechtmäßigen Aufenthalt im 
Hoheitsgebiet eines Staates hat, darf aus diesem nur aufgrund einer 
rechtmäßig ergangenen Entscheidung ausgewiesen werden; ihm/ihr 
muss gestattet werden, Gründe vorzubringen, die gegen seine/ihre 
Ausweisung sprechen, seinen/ihren Fall prüfen zu lassen und sich zu 
diesem Zweck vor der zuständigen Behörde vertreten zu lassen.

Artikel 1, 7. Zusatzprotokoll zur Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1950
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Glei kurzn Prozess 
mochn, des san eh 
olles Terroristn!

Wer von einem Gericht wegen einer strafbaren 		
Handlung verurteilt worden ist, hat das Recht, das 	
Urteil von einem übergeordneten Gericht nachprüfen 
zu lassen.
Artikel 2, 7. Zusatzprotokoll zur Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1950
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Bei uns is da Häfn 
eh net so oarg, wos 
braucht ma do a 
Entschädigung?

Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt 
und ist das Urteil später aufgehoben worden, weil eine neue oder 
eine neu bekannt gewordene Tatsache schlüssig beweist, dass 
ein Fehlurteil vorlag, so ist der/diejenige, der/die aufgrund eines 
solchen Urteils eine Strafe verbüßt hat, entsprechend dem Gesetz 
oder der Übung des betreffenden Staates zu entschädigen.

Artikel 3, 7. Zusatzprotokoll zur Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1950
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Sperr ma’n glei no amol 
ein! Der hot eh nix 
draus glernt!

Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der 
er/sie bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht 
eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen 
worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut 
vor Gericht gestellt oder bestraft werden.

Artikel 4, 7. Zusatzprotokoll zur Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1950
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So long i des Göd 
hambring, gschiacht 
des, wos i sog!

Hinsichtlich der Eheschließung, während der 
Ehe und bei Auflösung der Ehe haben Ehegatten 
untereinander und in ihren Beziehungen zu ihren 
Kindern gleiche Rechte und Pflichten.
Artikel 5, 7. Zusatzprotokoll zur Europäische Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1950
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Hängt’s eam auf, 
der hot´s vadient!

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu 
dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.
Artikel 1, 13. Zusatzprotokoll zur Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1950
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